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Datenqualität in der Umsatzsteuer-ID per Massenbestätigung 

Die TM Tremmel Consult bietet Ihnen ein Web-Frontend an, um die Umsatzsteuer-ID Ihrer 

ausländischen Geschäftspartner per Massenanfrage automatisiert beim Bundeszentralamt für 

Steuern anzufragen und auf Richtigkeit prüfen zu lassen. Das Programm erspart Ihnen viel Zeit 

gegenüber der Einzelabfrage und stellt eine hohe Qualität Ihrer Daten sicher. 

Gemäß §6a UStG sind Warenlieferungen an Unternehmer im EU-Ausland umsatzsteuerbefreit, weil 

es sich um eine innergemeinschaftliche Lieferung handelt. Um eine Lieferung (bei Vorliegen der 

weiteren Voraussetzungen) ins Ausland als steuerfrei behandeln zu können ist die Unternehmer-

Eigenschaft des Leistungsempfängers nachzuweisen. Bei sonstigen Leistungen ist durch Nachweis der 

Unternehmereigenschaft des Leistungsempfängers eine Verlagerung der Steuerschuld auf den 

Leistungsempfänger möglich.  

Warum ist die Prüfung der Umsatzsteuer Identifikation wichtig? 

Falsche Angaben der Umsatzsteuer-ID können dazu führen, dass die Umsatzsteuer bei Geschäften im 

Ausland nicht anerkannt wird und Sie keine Rückforderung der Steuer geltend machen können. In 

diesem Fall darf die Lieferung nicht steuerfrei bleiben sondern muss in Deutschland so behandelt 

werden als würde sie aus dem Inland stammen. Die Umsatzsteuer-ID muss gültig sein zum Zeitpunkt 

der Lieferung. 

Inhalt des Services 

Mit dem aktualisierten Service des Bundeszentralamt für Steuern werden außer der Ust-ID auch 

Name, Rechtsform, Ort, PLZ, Straße und Hausnummer bestätigt. Voraussetzung ist selbstverständlich 

die korrekte Schreibweise. 

Wenn Sie besonders viele Anfragen gleichzeitig stellen möchten, füllen Sie das von TM Tremmel 

Consult angebotene Excel-Template aus und laden es über die Schnittstelle hoch. Wir senden die 

Daten verschlüsselt an das Bundeszentralamt für Steuern und stellen das Ergebnis wieder in Excel zur 

Verfügung. Die Anfrage lässt sich simulieren bevor diese an das Bundesamt gestellt wird. Bei einer 

realen Anfrage erhalten sie wie gewohnt einige Tage später Post vom Bundesamt mit der 

Bestätigung.  

Diese Abfrage steht beim Bundeszentralamt für Steuern, außer bei notwendigen Wartungsarbeiten, 

täglich zwischen 05:00 Uhr und 23:00 Uhr zur Verfügung. 

Die Web-Schnittstelle (keine Installation erforderlich) bietet Ihnen folgende Funktionalität, wie 

auszugsweise auf der folgenden Seite dargestellt: 

• Upload via Excel 

• Abfrage mit Ausgabe am Bildschirm  

• Anfrage beim BZA mit und ohne anschließende Zusendung einer qualifizierten Bestätigung 

• Download nach Excel 

• Report über Ihre durchgeführten Abfragen mit Ausgabe am Bildschirm oder nach Excel 

• Löschen Ihrer Daten sowie  

• Benutzerverwaltung für Mitarbeiter 

Wir stellen Ihnen gerne einen kostenlosen Testzugang zur Verfügung. 
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